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Danke!
Am 17. Januar haben Sie mich mit großer Mehrheit als Ihren 
Bürgermeister bestätigt und für weitere acht Jahre gewählt. Seit 
letzter Woche ist dieses Ergebnis amtlich und ich habe die Wahl 
gerne angenommen.

Über diesen erneuten Vertrauensvorschuss habe ich mich riesig 
gefreut. Es war schade, dass statt einer gemeinsamen Feier mit 
Musik und Menschen nur eine kleine Videokonferenz in und aus 
meinem Wohnzimmer mit ein paar Freunden und ein wenig Fa-
milie stattfi nden konnte. Glauben Sie mir, ich habe Sie vermisst. 
Besonders gefreut habe ich mich über die vielen Glückwünsche, 
die mich auf unterschiedlichsten Wegen erreicht haben. Da ich es 
nicht geschaff t habe, jeden einzelnen Glückwunsch zu beantwor-
ten, an dieser Stelle Danke! Meine Frau und ich haben das Gefühl 
bekommen, in den letzten Jahren hier angekommen und Teil die-
ser Gemeinde geworden zu sein. Dass Sie dieses Gefühl bestätigt 
haben, war für uns ein großes Geschenk. Bei einer Wahl gibt es 
immer auch Menschen, die sich für andere Bewerberinnen und 
Bewerber entscheiden. Davon lebt Demokratie. Für mich spielt es 
keine Rolle, wer mich gewählt oder eben nicht gewählt hat, das 
war schon vor acht Jahren so. Meine Tür und meine Ohren sind 
für alle off en und Sie können sicher sein, dass ich mich weiter mit 
ganzer Kraft für diese wunderbare Gemeinde einsetzen werden. 
Ich freue mich auf die Aufgaben, die vor uns liegen und bleibe 
zuversichtlich.

Ihr Klaus Vosberg

Geänderter Redaktionsschluss 
für das nächste Amtsblatt

Für die Amtsblattausgabe Nr. 6 am Donnerstag, 11.02.2021 ist der 
Redaktionsschluss bereits am Freitag, 05.02.2021, 11.00 Uhr.
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Apotheken
Notdienstzeiten an Samstagen: von 17.00 - 19.00 Uhr
an Sonn- und Feiertagen: von 10.00 - 12.00 Uhr
und   von 17.00 - 19.00 Uhr
Donnerstag, 04.02.2021:
Urban-Apotheke Herdern, Tel.: 0761 - 3 89 96 30, Hauptstr. 58, 
79104 Freiburg
Freitag, 05.02.2021:
Bären-Apotheke Kappel, Tel.: 0761 - 6 00 81 86, Moosmattenstr. 5, 
79117 Freiburg
Samstag, 06.02.2021:
Apotheke am Theater in Freiburg, Tel.: 0761 - 3 92 12, Bertoldstr. 31, 
79098 Freiburg (Innenstadt)
Sonntag, 07.02.2021:
St. Barbara-Apotheke Littenweiler, Tel.: 0761 - 61 12 60, Lindenmattenstr. 40, 
79117 Freiburg (Littenweiler)
Montag, 08.02.2021:
Lederle-Apotheke, Tel.: 0761 - 28 88 70, Guntramstr. 17, 
79106 Freiburg (Stühlinger)
Dienstag, 09.02.2021:
Pinocchio-Apotheke, Tel.: 0761 - 7 07 51 55, Günterstalstr. 11, 
79102 Freiburg (Wiehre)
Mittwoch, 10.02.2021:
Bären-Apotheke Stegen, Tel.: 07661 - 93 17 77, Hirschenweg 6, 
79252 Stegen
Donnerstag, 11.02.2021:
Greifen-Apotheke Kirchzarten, Tel.: 07661 - 53 13, Bahnhofstr. 6, 
79199 Kirchzarten

Die weiteren Notdienste der umliegenden Apotheken erfahren Sie 
unter: www.lak-bw.de/notdienstportal, info@lak-bw.de, 
Tel. 0711 / 99347-0 
In der übrigen Zeit besteht telefonische Rufbereitschaft!
Der Notdienst beginnt jeweils um 8.30 Uhr

Bezeichnung Sachbearbeiter Telefon, Fax E-Mail

Bürgermeister Herr Vosberg Tel. 07661 93 05 -12 buergermeister@oberried.de

Zentrale  Tel. 07661 93 05-0 gemeinde@oberried.de
   Fax 07661 93 05 -88

Hauptamtsleitung Herr Reza Tel. 07661 93 05 -11 christoph.reza@oberried.de

Sekretariat Frau Saier Tel. 07661 93 05-12 petra.saier@oberried.de

Bürgerinfo/ öffentliche Frau Lauby Tel. 07661 93 05-10  karin.lauby@oberried.de 
Einrichtungen 

Rechnungsamtsleitung Frau Leimroth Tel. 07661 9305 22 gudrun.leimroth@oberried.de 

Einwohnermelde- /Passamt/ Herr Mäder Tel. 07661 93 05 -33  rudolf.maeder@oberried.de
Fundbüro 

Standesamt/ Frau Wehrle Tel. 07661 93 05 -44 petra.wehrle@oberried.de
Friedhofsverwaltung                                                   

Forstbetrieb Herr Strauch Tel.  0162 2550722 jens-uwe.strauch@lkbh.de

Ordnungsamt/Ruheberg Frau Maier Tel. 07661 93 05-77 andrea.maier@oberried.de

Kasse                                       Frau Sandmann Tel. 07661 93 05-99     nadine.sandmann@oberried.de 

Rechnungsamt/ Frau Riesterer Tel. 07661 93 05-66 cornelia.riesterer@oberried.de
Kernzeitbetreuung

Bauhof Herr Riesterer Tel.  07661 91 23 03 bauhof@oberried.de    

Grundschule Frau Johner  (Schulleiterin) Tel. 07661 55 10 michaelschule@oberried.de
    Fax 07661 98 08-44

  Frau Lauby (Sekretariat) Bürozeiten:  Di. und Do. 8.00 - 12.00 Uhr 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung
Montag -  Freitag 08.00 Uhr - 12 00 Uhr  zusätzlich Donnerstag, 14.00 - 18.30 Uhr
Tourismus Dreisamtal e.V.  Tel.: 07661 90 79 80, Fax: 07661 90 79 89, e-Mail: tourist-info@dreisamtal.de
Jugendbeteiligung Frau Constanze Dunst, Tel. 0761 2187-2619, e-Mail: constanze.dunst@lkbh.de

Notruf Rettungsdienst/Krankentransport 112 
Notruf Polizei 110
Feuerwehr/Notruf 112
Polizei Freiburg 0761 8 82 44 21
Polizeiposten Kirchzarten 07661 979190
Alkofon              0180 10 64 56 45
Telefonseelsorge: 0800 1 11 01 11
Kirchliche Sozialstation Dreisamtal:  07661 98 68-0
Dorfhelferinnen: 07661 70 77
Hospizgruppe Dreisamtal: 0160 96263862
Begl. Pflegender Angehöriger:
Frau Geromüller 07661 64 32
Diakonie Mobiler Sozialer 
Hilfsdienst 07661 93 84 17
Beratungsstelle für ältere Menschen 07661 3 91-114
und deren Angehörige im Dreisamtal 0176 18 96 54 88
Tageselternverein Dreisamtal-
Hochschwarzwald e. V. 07661 62 79 70
www.tev-dreisamtal-hochschwarzwald.de
Blinden- und Sehbehindertenverein 
Südbaden e.V  0761 36 122

Ärzte
ärztlicher Bereitschaftsdienst    116 117 
Kinderärztlicher Notfalldienst:    116 117 
Augenärztlicher und HNO-Notfalldienst:  116 117 
Freiburger Notfallpraxis für Erwachsene – Tel. 0761/80 99 80 0 
Mo, Di, Do:  20 - 24 Uhr; Mi, Fr: 16 - 24 Uhr; Sa, So, feiertags: 08 – 24 Uhr 
Sir-Hans-A.-Krebs-Straße, 79106 Freiburg
Freiburger Notfallpraxis für Kinder - Tel. 0761 80 99 800
Mo – Do: 19 – 22:30 / Fr: 16 – 22:30 / Sa, So und Feiertag 8 -22:30 Uhr,  
St. Josephs-Krankenhaus, Sautierstrasse 1, 79104 Freiburg  
Kilianstr. 5, 79106 Freiburg
Zahnärztlicher Notfalldienst
Wochenende, Feiertage, Brückentage: 0761 88 50 82 30
Tierärztlicher Notdienst:
Tierarztpraxis Geroldstal - Dr. K. Pöpperl 0171 1 73 06 14
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Landesamt für Geoinformation und  
Landentwicklung Baden-Württemberg,  
Büchsenstraße 54, 70174 Stuttgart 
Öffentliche Bekanntmachung 
Az.: 44-8468.03/Fl-4105  
Flurbereinigung Todtnau-Aftersteg  
Landkreis Lörrach  
 
Flurbereinigungsbeschluss vom 21.01.2021 
1. Aufgrund von § 4 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der 

Fassung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546) ordnet hiermit das Lan-
desamt für Geoinformation und Landentwicklung die Flurberei-
nigung Todtnau-Aftersteg nach §§ 1 und 37 FlurbG an.

 
Sie wird vom Landratsamt Lörrach -untere Flurbereinigungsbehörde 
- durchgeführt.
Das Flurbereinigungsgebiet umfasst von der Stadt Todtnau, Gemar-
kung Aftersteg, sämtliche Offenlandflächen und mehrere kleinere 
Waldflächen, die zwischen der Landesstraße L 126 und der Kreis-
straße K 6307 gelegene Waldfläche sowie die Ortslage des Ortsteils 
Aftersteg.
Von der Gemarkung Todtnau werden zwei große Wald- und Offen-
landflächen in den Gewannen „Distr. Knöpflisbrunnen“ und „Hasla-
cher Berg“ sowie die überwiegend kleinparzellierten Offenland- und 
Waldflächen in den Gewannen „Stiebengewann“, „Mühleboden“, 
„Langmatt“ und „Abrahalm“ in das Flurbereinigungsgebiet einbezo-
gen.
 
Es wird mit einer Fläche von rd. 303 ha in dem aus der Gebietskarte 
vom 27.10.2020 näher ersichtlichen Umfang festgestellt. 
  
Die Begründung und die Gebietskarte sind Bestandteile dieses Be-
schlusses. 
 
2. Am Flurbereinigungsverfahren sind beteiligt:
•	 Als Teilnehmer die Eigentümer und die Erbbauberechtigten der 

zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücke. Sie bil-
den die Teilnehmergemeinschaft.

•	 Als Nebenbeteiligte die Inhaber von Rechten an den zum Flur-
bereinigungsgebiet gehörenden Grundstücken sowie die Ei-
gentümer von nicht zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden 
Grundstücken, die zur Errichtung fester Grenzzeichen an der 
Grenze des Gebiets mitzuwirken haben.

  
Die mit der Bekanntgabe dieses Beschlusses entstehende Teilneh-
mergemeinschaft führt den Namen „Teilnehmergemeinschaft der 
Flurbereinigung Todtnau-Aftersteg“. 
 
Sie ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und hat ihren Sitz 
in Aftersteg.

3. Dieser Beschluss mit Begründung und Gebietskarte bzw. einer 
Mehrfertigung der Gebietskarte liegt einen Monat - vom ersten 
Tag seiner öffentlichen Bekanntmachung an gerechnet - in den 
Rathäusern Todtnau, Häg-Ehrsberg, Schönau im Schwarzwald, 
Bernau im Schwarzwald, Todtmoos, Münstertal/Schwarzwald, 
Oberried und Feldberg während der Öffnungszeiten zur Ein-
sichtnahme aus.

 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Einsichtnahme in die ausgeleg-
ten Unterlagen zum Schutz gegen die Ausbreitung des Coronavirus 
nur nach vorheriger terminlicher Absprache mit den o. g. Gemein-
den möglich ist. 
  
Die Wirkungen dieses Beschlusses treten am Tag nach der Bekannt-
gabe in der betreffenden Gemeinde ein. 

Zusätzlich kann der Beschluss mit Begründung und Gebietskarte auf 
der Internetseite des Landesamts für Geoinformation und Landent-
wicklung Baden-Württemberg (www.lgl-bw.de) unter „Flurneuord-
nung“ / „Aktuelle Verfahren“ beim betreffenden Flurbereinigungs-
verfahren eingesehen werden. 
 
Datenschutzrechtliche Hinweise zu den personenbezogenen Daten, 
die im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens erhoben werden, 
können auf der Internetseite des Landesamts für Geoinformation 
und Landentwicklung im o. g. Verfahren (www.lgl-bw.de/4105) so-
wie auf der Internetseite des Landratsamts Lörrach eingesehen wer-
den. 

4. a)  Inhaber von Rechten, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich 
sind, aber zur Beteiligung am Verfahren berechtigen, z.B. Pacht-
rechten, werden aufgefordert, diese Rechte innerhalb von 3 
Monaten beim Landratsamt Lörrach - untere Flurbereinigungs-
behörde (Dienstsitz: Gemeinsame Dienststelle Flurneuordnung 
der Landkreise Lörrach und Waldshut, Buchbrunnenweg 18 in 
79713 Bad Säckingen) anzumelden. 
Werden Rechte erst nach Ablauf der 3-Monatsfrist angemeldet 
oder nachgewiesen, so kann die Flurbereinigungsbehörde die 
bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gelten lassen. 
Der Inhaber eines solchen Rechts muss die Wirkung eines vor 
der Anmeldung eingetretenen Fristablaufs ebenso gegen sich 
gelten lassen wie der Beteiligte, demgegenüber die Frist durch 
Bekanntgabe des Verwaltungsaktes in Lauf gesetzt worden ist. 

b)  In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung 
der Flurbereinigungsbehörde nur Änderungen vorgenommen 
werden, die zum ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb gehö-
ren. 
Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen und 
ähnliche Anlagen dürfen nur mit Zustimmung der Flurbereini-
gungsbehörde errichtet, hergestellt, wesentlich verändert oder 
beseitigt werden. 
Sind entgegen diesen Vorschriften Änderungen vorgenommen, 
Anlagen hergestellt oder beseitigt worden, so können sie im 
Flurbereinigungsverfahren unberücksichtigt bleiben. Die Flur-
bereinigungsbehörde kann den früheren Zustand, notfalls mit 
Zwang, wieder herstellen lassen, wenn dies der Flurbereinigung 
dienlich ist. 

c)  Bäume, Beerensträucher, Rebstöcke, Hopfenstöcke, Hecken, 
Feld- und Ufergehölze dürfen nur mit Zustimmung der Flurbe-
reinigungsbehörde beseitigt werden. Fehlt die Zustimmung, 
muss die Flurbereinigungsbehörde Ersatzpflanzungen anord-
nen. 

d)  Auf den in das Flurbereinigungsverfahren einbezogenen Wald-
grundstücken dürfen Holzeinschläge, die den Rahmen einer 
ordnungsgemäßen Bewirtschaftung übersteigen, nur mit Zu-
stimmung der Flurbereinigungsbehörde vorgenommen wer-
den. Anderenfalls kann diese anordnen, dass die abgeholzte 
oder verlichtete Fläche wieder ordnungsgemäß zu bepflanzen 
ist. 

e)  Wer den unter 4. b) bis 4. d) genannten Bestimmungen zuwider-
handelt, kann wegen Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße 
belegt werden. 

f )  Neben den unter 4. a) bis 4. d) genannten Einschränkungen gel-
ten die Beschränkungen nach dem Landwirtschafts- und Lan-
deskulturgesetz sowie dem Naturschutzrecht (Dauergrünland-
umwandlungsverbot, Biotop- und Artenschutz) unverändert 
weiter. 

  
5. Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats Widerspruch 
beim Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Ba-
den-Württemberg, Büchsenstraße 54, 70174 Stuttgart, eingelegt 
werden. 
  
gez. Dieter Ziesel
Abteilungsdirektor 
  
(Die öffentliche Bekanntmachung ist bereits am 02.02.2021 auf der 
Internetseite der Gemeinde, www.oberried.de, erfolgt) 
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Deutschen Rentenversicherung  
Baden-Württemberg 
Am 1. Januar 2021 trat das Grundrentengesetz in Kraft. »Wir arbeiten 
derzeit auf Hochtouren und testen die Programmabläufe«, erklärt 
Gabriele Frenzer-Wolf, Geschäftsführerin der Deutschen Renten-
versicherung (DRV) Baden-Württemberg. Die ersten Bescheide zum 
neuen Grundrentenzuschlag können voraussichtlich ab Mitte 2021 
versandt werden, so Frenzer-Wolf. Genau diese Zeitlücke nutzen 
aber derzeit dreiste Trickbetrüger aus: Die DRV warnt deshalb vor 
täuschend echt wirkenden Briefen, die angeblich von der Renten-
versicherung stammen und als »Fragebögen zur Grundrente« auch 
in Baden-Württemberg versandt wurden. Darin werden die Empfän-
ger aufgefordert, ihre persönlichen Daten oder sogar die Bankver-
bindung preiszugeben, um den Grundrentenzuschlag zu erhalten. 
»Die Grundrente ist keine eigenständige Rente«, betont die Ge-
schäftsführerin der DRV Baden-Württemberg: »Sie wird als Zuschlag 
zur gesetzlichen Rente automatisch berechnet und ausgezahlt.« Es 
lägen bei der DRV auch alle notwendigen Informationen seitens 
der Rentnerinnen und Rentner vor, um einen Anspruch auf den Zu-
schlag zu prüfen. Ein Antrag für die Grundrente sei deshalb gar nicht 
notwendig, bekräftigt Frenzer-Wolf. Sie ist als Geschäftsführerin bei 
der DRV Baden-Württemberg für die Gesetzesumsetzung zuständig. 
Auf keinen Fall sollten persönliche Informationen wie Kontodaten 
preisgegeben werden. Rentnerinnen und Rentner, die die Briefe der 
Trickbetrüger erhalten haben, sollen diese Schreiben bitte nicht be-
achten und nicht beantworten.
 

Kreishandwerkerschaft Freiburg  
Solidaraktion Handwerk 
Ob Friseure, Gaststätten, Schreibwarenläden oder Blumenhändler: 
Alle leiden extrem unter den Schließungen der letzten Monate und 
auch nach einer hoffentlich baldigen Wiedereröffnung werden viele 
Existenzen vor dem Aus stehen. 
Haben wir auch nach Corona noch „lebendige Städte und Gemein-
den“? Oder nur noch Schnell-Imbisse, Wettbüros oder Handy-Läden 
in Wohnstraßen, die von Amazon-Päckchenlieferanten bedient wer-
den mit hässlichen Verteilzentren in der Peripherie. 
Nicht der Staat mit seinen Überbrückungshilfen, sondern jeder ein-
zelne von uns entscheidet durch sein Einkaufsverhalten, wie unsere 
Städte und Gemeinden künftig aussehen. 
Innungsfachbetriebe der Kreishandwerkerschaft Freiburg haben 
sich zu einer Solidaraktion zusammengeschlossen, um einerseits das 
Bewusstsein der Verbraucher zu schärfen und andererseits die lokale 
Wirtschaft zu unterstützen. Die teilnehmenden Handwerker geben 
an ihre Kunden Gutscheine lokaler Einzelhändler, ortsansässiger 
Gastronomiebetriebe oder lokaler Händlervereinigungen aus. 
Alle teilnehmenden Betriebe sind auf der Internetseite der Kreis-
handwerkerschaft unter https://www.kreishandwerkerschaft-frei-
burg.de/aktuell/news/solidaraktion-handwerk-handel/ aufgeführt. 
Weitere interessierte Handwerksbetriebe dürfen sich bei Interesse 
gerne an die Kreishandwerkerschaft Freiburg wenden. 
 
 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 
„Spitze auf dem Land“ für zukunftsorientierte Unternehmen 
Für innovative kleine und mittlere Unternehmen im Landkreis 
Breisgau-Hochschwarzwald bietet sich mit dem Landesprogramm 
„Spitze auf dem Land“ jetzt noch eine besondere Möglichkeit, In-
vestitionen gefördert zu bekommen. Das Land Baden-Württemberg 
fördert mit dem Programm „Spitze auf dem Land“ Investitionen in 
Gebäude, Maschinen und Anlagen zur Entwicklung und wirtschaft-
lichen Nutzung neuer oder verbesserter Produkte und Dienstleis-
tungen. Dafür gibt es Zuschüsse von bis zu 20 Prozent und bis zu 
400.000 Euro – in besonders gelagerten Fällen auch bis zu 500.000 
Euro. 

Interessierte Unternehmen wenden sich an ihre Stadt- oder Gemein-
deverwaltung. Anträge können dort laufend eingereicht werden, 
zweimal jährlich werden die vorliegenden Aufnahmeanträge von 
einem Ausschuss auf Landesebene bewertet. Um in den nächsten 

Projektauswahlausschuss zu gelangen, müssen Unternehmen ihre 
Anträge bis 28. Februar 2021 eingereicht haben. 
Für Landrätin Dorothea Störr-Ritter passt das Programm besonders 
gut zu den gegenwärtigen Herausforderungen für die heimische 
Wirtschaft: „Innovationen sind der Schlüssel zu internationaler Wett-
bewerbsfähigkeit. Gerade für unsere zahlreichen kleinen und mitt-
leren Unternehmen im Landkreis ist die Förderung eine sinnvolle 
Unterstützung im international harten Wettbewerb und hilft noch 
leistungsfähiger zu werden.“ 
Das für die Jahre 2021 bis 2027 beim Ministerium für ländlichen 
Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg angelegte 
Programm wird aus Landesmitteln und dem Fonds für regionale 
Entwicklung der EU finanziert. Besonders im Fokus stehen Unter-
nehmen mit Standort auf dem Land, die Kreislaufwirtschaft und 
Bioökonomie voranbringen. Zuwendungen unter 200.000 Euro wer-
den nicht bewilligt, bereits begonnene Vorhaben können nicht be-
zuschusst werden. 
Weitere Informationen zum Programm und zur Antragstellung 
finden Interessierte auf der Internetpräsenz des Ministeriums 
unter https://mlr.baden-wuerttemberg.de.  
 
 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 
Online-Fortbildung für Anbieter von Urlaub auf Bauernhöfen 
Der Urlaub auf dem Bauern- oder Winzerhof erfreut sich einer immer 
größer werdenden Beliebtheit. Der Fachbereich Landwirtschaft des 
Landratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald bietet in Zusammenar-
beit mit dem VLF Titisee-Neustadt eine zweitätige Online-Fortbil-
dung zum Thema Webseitengestaltung für Anbieter von Urlaub auf 
Bauern- und Winzerhöfen an. 
In der Online-Fortbildung verrät die Referentin und Marketingbera-
terin Susanne Kaufmann, wie Gastgeber mit einem ansprechenden 
Konzept ihre Urlaubsangebote auf einer eigenen Homepage darstel-
len können. Die Fortbildung deckt ein breites Themenspektrum von 
der „smarten Organisation bis zum mobilen Cocooning „ ab. 
Die Fortbildung findet am 24.02 und 03.03 2021 jeweils von 14:00 
Uhr - 15:30 Uhr statt und ist als Webex-Seminar gestaltet. Die Teilnah-
megebühr beträgt 25,00 Euro. Die Zugangsdaten für das Webex-Se-
minar erhalten die Teilnehmenden nach Zahlungseingang. Anmel-
dungen sind bis 10.02.2021 telefonisch unter 0761 2187–5922 oder 
per-E-Mail an hannelore.green@lkbh.de möglich. 
  

 

Freitag, 05.02.2021 
•	 Der Verkauf an den Marktständen vor der Marktscheune fin-

det statt.
•	 Der Verkauf und Verzehr von Kaffee und Kuchen findet nicht statt.
•	 Die Tauschbücherei muss leider bis auf Weiters geschlossen blei-

ben. Bücher können ebenfalls nicht abgegeben werden.
  
 

IST IHRE HAUSNUMMER GUT 
ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend 
für rasche Hilfe durch den Arzt oder 
den Rettungsdienst sein!
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Aufgrund der Corona-Pandemie finden derzeit viele Veranstal-
tungen nicht statt oder müssen abgesagt werden. Bitte infor-
mieren Sie sich direkt beim Veranstalter!
Diese Maßnahme erfolgt zum Schutz der Gesundheit und Sicher-
heit aller Bürger sowie auf Anordnung (CoronaVO) der Landesre-
gierung Baden-Württemberg  
  
Individuelle Schneeschuhtouren – gerne auf Anfrage:
 www.ab-durchs-laendle.de 
Herr Dr. Schwendemann, Tel. 0761/ 8814 6599 
  
Verleih von Schneeschuhen und Stöcken bei natourpur: 
www.natourpur-schauinsland.de 
Ursel Lorenz, Tel. 07602/ 512 
  
Regelmäßige Termine 
Mittwochs: 
Witterungsabhängig 
10 Uhr: Schneeschuh Tour: Nach einer kurzen Einweisung starten 
wir in eine zauberhafte Winterlandschaft. Geführte Tour – ca. 2 bis 2 
½ Stunden. 
Treffpunkt: Schneesportschule Schauinsland in Oberried-Hofsgrund, 
Silberbergstraße 35. Kosten: 25 € pro Person inkl. Ausrüstung. Anmel-
dung: Schneesportschule Schauinsland, Georg Rees Tel. 07602/ 288. 
  
14-16 Uhr: Ponyreitspaziergang auf der Fancy-Farm    Gemeinsa-
mes Pflegen der Ponys und Pferde; geführter Ausritt um die Weiden 
und Bäche der Fancy-Farm. Ort: Fancy-Farm, Schütterleshof, Kirch-
zarten, Am Pfeiferberg 4 Anmeldung	ist	nicht	erforderlich!Preis: Kinder 
(Erwachsene)15 min: 15 € (20 €), 30 min: 20 € (25 €) Weitere	Informa-
tionen: Ute Harre, Tel. 0171/ 4479 607 oder E-Mail: uteharre@gmx.de, 
www.fancy-farm.de 
  
Freitags: 
16-18 Uhr:  Ponyreitspaziergang auf der Fancy-Farm  
Anmeldung	und	Infos: s.	‚mittwochs‘ 
  
15-18 Uhr:Wochenmarkt in der Klosterschiire Produkte aus der Re-
gion -- von Oberrieder Höfen und Bauern
Der Verkauf an den Markständen findet statt. Bis auf weiteres gibt 
es jedoch keinen Verkauf und Verzehr von selbstgebackenen Ku-
chen, Kaffee und Getränken. Ort: Klosterschiire, Oberried 
  
Samstags: 
10-12 Uhr:  Ponyreitspaziergang auf der Fancy-Farm    
Anmeldung	und	Infos: s.	‚mittwochs‘ 
  
Täglich, außer an Sonn- und Feiertagen 
Uhrzeit nach Vereinbarung: Lama Trekking   Begleitet von unseren 
Lamas wandern wir über unseren Hofberg und genießen zwischen-
durch den herrlichen Panoramablick ins Dreisamtal, eine kleine Stär-
kung vom Hof. Preis: 19 € pro Pers., 60 € pro Familie (2 Erw., 2 Kinder). 
Treffpunkt: Ruhbauernhof, Kirchzarten, Dietenbach 9, Anmeldung:  
Tel. 07661/ 61 920 oder per Mail: mm.maier@t-online.de. 
www.ruhbauernhof.de 
  
Täglich 
nach Vereinbarung:Bogenschießen Exklusiv für Familien, Haus- 
und Wohngemeinschaften 
Faszination und Spannung für jedes Alter!  
Verbindliche Anmeldung erforderlich per SMS an 0173/ 686 5549. 

Ort: Kirchzarten, Garten des Gasthauses „Zum Wilden Mann“, Höllen-
talstraße 25; www.kairos-erleben.de   

__________ 
  
Weitere Informationen zu Veranstaltungen im Dreisamtal 
finden Sie im Online-Veranstaltungskalender auf www.drei-
samtal.de, im ‚iPunkt Dreisamtal’ oder bei der Tourist Info, 
Tel. 07661/ 907 980 
  
Das DREISAMTAL QUIZ – DAS Quiz für kurzweilige Winterabende  
 für 24,95 Euro kann gerne in der Tourist-Info bestellt werden! 
 
  
TELEFONISCHE ÖFFNUNGSZEITEN DER TOURIST-INFORMATION 
07661 – 907 980 
  
Montag bis Freitag 9:30 – 13 Uhr  
An	Sonn-	und	Feiertagen	bleibt	die	Tourist-Info	geschlossen 
   
 

Diakonie Breisgau-Hochschwarzwald  
Haus Demant – Generationenhaus der  
Begegnung - Kirchzarten-Burg 
Unter Einbehaltung aller erforderlichen Hygienebestimmungen und 
Abstandsregeln bieten wir ein abwechslungsreiches Programm. 
  
Gedächtnistraining  
Dienstag, 16. Februar um 13:30 Uhr 
Kontakt: Martina Meier – Telefon  07661 1590 
  
Bewegung, Entspannung und Spiele für ALLE 
Dienstag, 09. Februar um 13:30 Uhr / Dienstag, 23. Februar 
um 13:30 Uhr 
Kontakt: Liselotte Tritschler – Telefon   07661 999 05 
  
Aktiver Kreativnachmittag 
Aktives und kreatives Gestalten im Haus Demant, in der 
Malwerkstatt, im Garten und am Kaffeetisch für ALLE (Erika Graf ) 
Donnerstag, 04. Februar / 11. Februar / 18. Februar / 25. Februar 
immer um 13:30 Uhr 
 Kontakt: Christel Kehrer – Telefon 07661 90 53 12 
  
Offener Freitags-Treff    
Freitag, 5., 12., 19. und 26. Februar ab 13:30 Uhr: 
Spielenachmittag, Senioren sind herzlich willkommen!   
Kontakt: Liselotte Tritschler – Telefon 07661 999 05 
 
 
LABYRINTH - Wohn- und Lebenshilfe für  
Menschen mit Demenz e.V. 
Zimmer in Demenz WG zu vergeben 
Der gemeinnützige Verein LABYRINTH Wohn- und Lebenshilfe für 
Menschen mit Demenz betreibt in der „Birkenhofscheune“ in Kirch-
zarten-Burg seit 13 Jahren eine Wohngemeinschaft für 8 an Demenz 
erkrankte Menschen . Ein ambulanter Pflegedienst gewährleistet 
rund um die Uhr professionelle Pflege und individuelle Betreuung. 
Zusammen mit Angehörigen und Ehrenamtlichen sorgen die Mitar-
beiterinnen für familiäre Atmosphäre, viel persönliche Zuwendung 
und ein abwechslungsreiches Zusammenleben.
Sie haben einen an Demenz erkrankten Angehörigen und interessie-
ren sich für ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft ? 
Oder Sie möchten sich vielleicht ehrenamtlich für Menschen mit De-
menz engagieren? 

Auskunft erhalten Sie bei unserem ehrenamtlichen Vereinsvorstand :
Telefonnummer: 0151 59093579 (mit nähere Informationen auch im 
Internet : www.labyrinth freiburg.de 
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Förderverein für energiesparen und  
Solarenergie e.V. 
Schritt für Schritt zur Strom- und Wärmeversorgung mit 100 % kos-
tenloser und klimaneutraler Solarenergie. Individuelle Beratung hie-
rüber und alle Energiefragen telefonisch oder beim Energiegespräch 
am Fr. 05.02.21 um 18:00 Uhr, Ort erfahren Sie bei der Anmeldung. 
Anmeldung, weitere Informationen und Terminvereinbarungen 
für Vorort Beratungen 07661/4951 oder 
info@dersonnenkoenig.de   
 
 

Evang. Heiliggeistgemeinde Kirchzarten mit 
Oberried 
Evang. Pfarramt: Schauinslandstr. 8, 79199 Kirchzarten, 
Tel. 07661-62010,
Email: kichzarten@kbz.ekiba.de, www.ekidreisamtal.de 
Pfarrer: Philipp van Oorschot, Tel. 904810 
 
Gottesdienste: 

KIRCHENGEMENDE KIRCHZARTEN-STEGEN 
Sonntag, 7.2.2021,  
10.00 Uhr  Gottesdienst (Pfr. van Oorschot), Thema: Tatort Bi-

bel - Prozess um Jesus 
  Im Evang. Gemeindezentrum, Schauinslandstr. 8, 

Kirchzarten 
18.00 Uhr  Gottesdienst (Pfr. Geyer), Thema: Tatort Bibel – 

Ehebruch, Macht und Mord 
 im Ökumenischen Zentrum, Dorfplatz 14, Stegen 
  
Sonntag, 14.2.2021,  
10.00 Uhr  Gottesdienst (Pfr. van Oorschot)  im Ökumenischen 

Zentrum, Dorfplatz 14, Stegen 
18.00 Uhr  Abendgottesdienst (Pfr. van Oorschot), im Evang. 

Gemeindezentrum, Schauinslandstr. 8, Kirchzarten 
 
Ab dem 7. Februar werden in der Versöhnungsgemeinde Stegen und 
in der Heiliggeistgemeinde Kirchzarten wieder Präsenz-Gottesdiens-
te gefeiert. Die zurückgegangenen Inzidenzzahlen haben uns ermu-
tigt, nun diesen Schritt zu gehen. 
Zusätzlich zum schon bestehenden Schutzkonzept gilt zu den Got-
tesdiensten die Pflicht, eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung 
(OP-Maske, FFP2-Maske) zu tragen. 
Sollte die Inzidenz über 100 steigen, werden Gottesdienste – auch 
kurzfristig – abgesagt. Bitte informieren Sie sich also im Gemeinde-
büro, im Schaukasten oder auf der Homepage. 
Wir freuen uns auf das gemeinsame Feiern und die Begegnungen! 
  
Evangelische Gottesdienste gibt es auch weiterhin online: 
www.ekidreisamtal.de 

Ökumenisches Bildungswerk 
Auch für das Jahr 2021 gibt es schon viele Ideen für Veranstaltun-
gen und Gesprächsabende. Da unabsehbar ist, wann wir uns wieder 
treffen können, gibt es dieses Jahr kein gedrucktes Programmheft. 
Wir werden Sie auf dem Laufenden halten und freuen uns auf die 
Begegnungen! 
Das Team des ökumenischen Bildungswerks 
Kirchzarten-Oberried-Hofsgrund 

Gottesdienste der Pfarreien Mariä Krönung 
Oberried und St. Laurentius Hofsgrund 
  
FREITAG, 05.02. Hl. Agatha  
Oberried 14.30 Rosenkranz für die Kranken  
Oberried 15.00 Eucharistiefeier 
    Ged. an: Franz u. Maria Freßle; August 

Wehrle; Sofie Ackermann; Konrad Zäh-
ringer; August u. Rosa Zähringer 

 
SAMSTAG, 06.02. Hl. Paul Miki und Gefährten  
Oberried 18.30  Eucharistiefeier mit Kerzenweihe und 

Blasiussegen 
    Ged. an: Susanna u. Pius Winterhalter; 

Margarete u. Fidel Hug; Josef Durst; 
Rita Dilger (1.Jtg.)  

SONNTAG, 07.02. 5. Sonntag im Jahreskreis  
L1: Ijob 7,1-4.6-7 L2: 1 Kor 9,16-19.22-23 Ev: Mk 1,29-39  
Kirchzarten 10.30 Eucharistiefeier  
 
 
Seelsorgeeinheit Dreisamtal  
Impulse in der Fastenzeit - Geistlicher Übungsweg 
In der nun beginnenden Fastenzeit bietet die Seelsorgeeinheit Drei-
samtal einen „Geistlichen Übungsweg“ an. Es ist ein Angebot, diese 
Wochen bewusster zu gehen, den Glauben zu nähren. Das Begleit-
heft der Exerzitien im Alltag, welches vom Bistum Passau erstellt 
wurde, soll dabei unterstützen. Das Thema lautet: „Im Einklang 
sein - Impulse zum Sonnengesang des Franz von Assisi“. Mit bi-
blischen Texten, Gedanken und praktischen Übungen wird Gott, als 
unser Schöpfer, die uns anvertraute Schöpfung und unser Umgang 
damit in den Mittelpunkt gestellt. 
Leider können keine wöchentlichen Gesprächsgruppen stattfinden. 
Als Ersatz für die Verbundenheit untereinander bietet Zita Heitz ei-
nen wöchentlichen Begleitbrief an, der das Wochenthema nochmal 
aufgreift. Weitere Ideen des Austausches könnten z. Bsp. Telefonate 
oder Kontakte über sonstige digitale Medien in eigener Verantwor-
tung sein. 
Bitte melden Sie sich bis zum 17.02.21 telefonisch bei Angeli-
ka Schweizer Tel: 07661-9892751 oder per Mail unter gemeinde-
team-oberried@kath-dreisamtal.de an. Das Heft wird Ihnen zuge-
schickt. Wenn Sie den wöchentlichen Brief erhalten möchten, geben 
Sie dies mit an. 
Das Vorbereitungsteam: Rebecca Hahlbrock, Zita Heitz, 
Angelika Schweizer, Ursula Steiert und Johanna Vogel 

Ende 
des redaktionellen 

Teils





Naturnahes Haus, Bauernhaus oder Baugrund
ruhig gelegen gesucht!  

Haus, Bauernhaus - auch renovierungsbedürftig - oder ruhiges, 
größeres Baugrundstück von leitendem Arzt Universitätsklinikum FR 

zu kaufen gesucht. Informationen, Angebote bitte unter 
0761/290 86528 oder  E-Mail: naturnaheshaus@posteo.de 

Medienbeauftragter 
sucht ein neues Zuhause im Dreisamtal zu kaufen über
Postbank Immobilien GmbH|Tel. 0761/15678-161 

Grün- und Ackerland zu verpachten  
ca. 3,5 ha Hanglage am Pfeiferberg Kirchzarten-Neuhäuser, Mahd 

und Weide, bevorzugt Schafe, Ziegen, Alpaka, keine Stallungen. 

Tel. 07661-9080320 • info@wieselhof.de 

Wir suchen für 
unseren langjährigen
Mitarbeiter 
(seit 15 Jahren) 
eine 

1- bis 2-Zimmer-Wohnung.
Miete, Kaution usw. werden von uns übernommen. 

Telefon: 07661 /989849
E-Mail: info@gasthaus-sternen-post.de


